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Buchbesprechungen

Helmut Schmidt: Als Christ in der politischen Entscheidung, Gütersloher Verlagshaus
Gerd Mohn, Gütersloh 1976,187 Seiten.

BRD-Bundeskanzler Helmut Schmidt vertritt als erfahrener Politiker und Staatsmann
die Auffassung, dass die unerlässliche Voraussetzung einer guten und erfolgreichen
Politik das Anerkennen und Befolgen hoher zeitloser sittlicher Werte - ein gutes
ethisches Tun und Lassen der Staatsbürger sei: Ein Wiederaufbau Deutschlands ist
ohne eindeutige sittliche Fundierung nicht möglich, und diese sittliche Fundierung
muss durch die Verkündigung der Kirche erneut ins Bewusstsein der am Wiederaufbau
beteiligten Menschen gerufen werden (Seite 14). Schroff und mit aller Schärfe lehnt
der gegenwärtige deutsche Bundeskanzler die materialistische und so kurzsichtige
Phrase ab: Das Fressen kommt vor der Moral. Er schreibt (Seiten 69 und 70): «Fleiss,
Urteilskraft, Entschlusskraft und intellektuelle Redlichkeit gehören zu den Vorbedingungen,

die einer erfüllen muss, der in der Politik Verantwortung trägt.» Für den
Politiker fordert er weiter Zivilcourage, Kritik und Distanz gegenüber sich selber, das
Verfolgen und Anwenden politisch-sittlich begründeter Grundsätze und Ziele in den
sich wandelnden Situationen des Staates, über die Stimmfaulen und verantwortungslosen

Passivbürger in der Demokratie urteilt er so: «Wer passiv bleibt, wer die
Gegebenheiten nur hinnimmt, wer die Gestaltung seiner Umwelt ausschliesslich anderen
überlässt, der handelt dem Gemeinwohl zuwider und muss damit rechnen, dass über
kurz oder lang sein eigenes Wohl in Gefahr gerät» (Seite 55). Schmidt beurteilt den
Menschen auch kritisch und realistisch und I 3tont die Tatsache, dass der Mensch
nicht auskommt ohne Bindung an absolute sittliche und religiöse Werte: «Ich halte
das Vertrauen darauf, der Mensch sei gleichsam von Natur aus auf Vernunft und
Fortschritt und Freiheit angelegt, für eine Selbsttäuschung. Die Hitler-Diktatur, der Krieg
und das Wissen von anderen schrecklichen menschlichen Verirrungen haben mich
die Notwendigkeit transzendenter Bindungen des Menschen erkennen lassen»
(Seite 127). Schmidt sieht also, dass jeder Mensch im Zwiespalt zwischen Gut und
Bös, Sozial und Asozial steht, und er verwirft die so naive und selbstgerechte Theorie,
die behauptet, die Ursache alles Schlechten und Asozialen im Menschen sei nur eine
schlechte und kapitalistische Gesellschaft, der Mensch an sich sei von Natur durchaus
nur gut.
Dieses Verhältnis Schmidts zum Zusammenhang zwischen Politik und sittlichen
Werten bestimmt nun Schmidts Sicht der Aufgaben der Kirchen in Staat und Politik.
Schmidt übersieht keineswegs, was auch Millionen von Arbeitern empfanden und
erfahren mussten, dass die Kirchen vielfach eher Trost als tatkräftige Hilfe den im
tiefsten Elend lebenden Arbeitern zu spenden bereit waren (Seite 118). Er übersieht
aber ebenso nicht, dass der demokratische Sozialismus aufs engste zusammenhängt
mit dem Einfluss der Kirchen und der christlichen Ethik (Seite 12) und dass im
demokratischen Staat nur das in den Rechtsetzungsprozess eingehen und als Recht
ausgeformt werden kann, was in der Gesellschaft an ethischen Grundhaltungen vorhanden
ist (Seite 167). Und weil es nun zum wichtigsten Auftrag der Kirchen gehört, die
absoluten sittlichen Werte, die sittlichen und sozialen Pflichten und Rechte des
Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten ohne Ansehen der Person mutig zu
verkünden, deshalb schreibt Schmidt (Seite 135): «Wo keine Ehrfurcht ist vor den letzten
Werten, ist die vom Staat gewollte Toleranz kaum am Leben zu erhalten. Insofern wird
also der Bürger, wenn auch vielleicht meist unausgesprochen, Dankbarkeit dafür
empfinden, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften zur Beeinflussung, zur
Erziehung des einzelnen in Richtung auf Ehrfurcht vor den letzten Werten beitragen.»
Neben Seelsorge und Sozialdiensten haben also die Kirchen die besondere Aufgabe
zu erfüllen, sittliche Wertauffassungen im Volke zu bilden, wachzurufen und an künftige

Geschlechter weiterzugeben und logischerweise ergibt sich aus dieser kirchlichen
Aufgabe zugleich das Recht der Kirchen auf Teilhabe am politischen Willensbildungs-
prozess (Seite 150).
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£^ wjr-anstatt einer radikalen Tren-
mutig engagierten und im stand Igen'auWh o«J-„ ni "' 80.?a,etw«he Werte
tungen der Arbeiterbewegung ständen

eSCh,0Ssenen D,a,°9 mi* sämtlichen Rich-

Äd'wie^ich "die" «Xf^vv^ ±J jf """ ^^ darÜber ™en.
oder schweigen soflen Hat (»riÄlSh^ .Und po!itischen Fra9en äussern
sich nur auf Religion ünI MakÄfit?^ dr/Ä2n S<?/c^ Auftra9 erteilt, der
Rechts- und Wirtschaftsordnunguntt d?vJÄi™ vonT IT- " °htS ZU tU" mit der
vermögen? Reinhard Küster sS In I- r"9 V " Vo k8einko"iuien und Volks-
(Leitartikel «NZZ» vom^ zum Be^9 1977
wäre es gut, wenn sie «n einem S^^ Fragen
des Staates, der Kirchen und vTran

wor |chen Z wiT^™!*?™ Vertretern
Arbeitnehmern, eine erste Kläruno avSL« u* \der Wirtschaft, Arbeitgebern und
notwendig, ihren geTstnchen äÄ im

S?
i u"' FÜr die Kirchenvertreter ist es

Wirtschaft und PdÄ^ und a" den Lasten von
Kontakt neue MöglichkeTtenhr^ Und Po,itikem gäbe dieser
ethischen Notwendige Vflr un\e?SSn^« f ln'eressen im Zusammenhang mit den
mussten über die gegenseitiae FOhTiiScn l ?-ZU überdenken- Diese Gespräche
Sachfragen mitd«WrÄÄ£Ä freMe9en' "S
1^"^ "een™„a„s. München
Loseblattsammlung. DM/Fr"?9 ' Abb,,dun9en, Tabellen, Diagramme;

Wird das «Betriebliche Vorschlaqswesen /Rvwu» „«„ ¦

Management in der Unternehmunaartraapn.mrtw
}

.?'nem erschlossenen
dachte Organisation etnTseTts Snd^r^V^KS if^ "."*e,ne 9Ut durch"
stützen, so stellt diese Einrichtuno Pin i„2?r f Vorschlagskommission anderseits
Leerlauf angegangen w.*Ä 9e9e" den betrieblichen
unter dem Blickwinkel der Rezes on mi/ 9 8Chlageslnd heute-besonders
Produktion zu rationalisieren unri m* Z meh,r dennJe erwünscht, helfen sie doch die
abzubauer.. Doch dan£ht" ln de" Unternehmungen
steht, das sowohl für diUntenShm™ Ä?T *'" l^*8 Verlagswesen
bebringend ist, wurde von SiegfriedI Snähldem l J?* TV* dle Mitarbe«ter gewinn-
der Semperit AG, Wien eini Handbuch ap^S 2M Konzern-Vorschlagswesens
breites Spektrum vermtttelt wie dt n«nfl "S"' daS VOr al,em dem Praktiker ein
genutzt werden können uner ein «5™«-^^"°°°"^" ReSGrVen der Mitarbeiter
werden kann. «emgeschlafenes» Vorschlagswesen reaktiviert

ÄiÄ^ Vb!rfaSSer -" Geda"ken. dass durch das
VorNutzung aller Idee*und*KreatMt^^ WGrden Und «eh* auf die
management» näher ein Da sich ab^rilr v «

der 0r9arHsationseinheit «Ideenais
einem Teil des Ideenmanagements bewJrfasser ?ur mit dem Vorschlagswesen

Im Te3!9 f." PdraHXJS *" '^^^ riCht''9er ** **"

-nÄ^r^ -: Ä:nsstezsrrf—
praxisnahe Ratschläge gegeben wie Pin S Unternehmung reicht, werden
holungsbedürftiges BVW reaktiviert we?2n 'a9SWesern. a^ebaut bzw. ein
Überorganisation sowie die Baufach w!? Sk "" °'e Aufbau~ und Ablauf-
schiedenen Prämierungssystem^ ILn h Verb^erungsvorschlägen und die ver-
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frmSht a TS°\Und!nJer Bundesrepublik Deutschland den direkten Kontaktermöglicht. Auch Musternchtlinien und Mustervereinbarungen über das Vorschlags-
öZrp ch'fnHnJCh« BeJ d6n 9esetzlichen Bestimmungen sind zwar diejenigen ausÖsterreich und der Bundesrepublik Deutschland sowie Gesetze aus Ungarn Rumänien
G?^hLDDR Hb9eQdr"Ckt: d0Ch feh,en Hinweise. die etwas über dfe g^set^chen
rTandfn aussagen. Auch ein Stichwortverzeichnis ist nicht vor-
Wie vom Verlag zu erfahren war, soll im Frühjahr 1978 ein Teil lll folgen, der als Er-ganzungsl.eferung sich eingehend mit der Abgrenzungsmöglichkeit der Dienstpflichtden Pram.ensystemen der Priorität und Schutzfrist von Vorschlägen und ml derNutzenberechnung befassen wird. Ein Teil IV, der die Gebiete de? Motivation undWerbung naher betrachtet, ist für Herbst 1978 oder Frühjahr 1979 vorgesehenDie umfangreichen Erfahrungen des Verfassers mit dem Vorschlagswesen aber auchseine speziellen Kenntnisse über diese Einrichtung geben dem vorlegendenHandbuch

eine grosse Praxisnähe. Es ist zu begrüssen, dass im deutschsprachigen Raumeine einheitliche Darstellung des Vorschlagswesens nun vorliegt, und dass mit di^-
rri^ndwb";h eme Arbeitsgrundlage geschaffen wurde, die sowohl dem Praktikerwie dem Neuling einen umfassenden Ein- und Überblick über das Vorschlagswesen
a!^p?peHaUHh fÜhr di1 MJtg,ieder der Vorschlagskommission vermittelt das"gut
gegliederte Handbuch viele Anregungen, so dass im Grunde der «Spahl» in keinem Vor-schlagcweser.büro fehlen sollte Olaf J Böhme

Ernst Zweifel: Der wilde Streik. (Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht, heraus-ÄsÄÄrderi Heft3)-Bern 197?-ver-»« *»

Zwe^rherhe\befeht;Um dieSe LabMität beseit|9er- «i helfen, hat sich Ems"
Zweifel mit semer arbe.tsrechtlichen Dissertation das Ziel gesetzt, anhand der Rechts-
St,ei;nafrHBUnde8rpPUMik Deutschland und in der Schweiz vor allem den wilden
ImlLnT-iT" Rechtmassigkeit bzw. Rechtswidrigkeit näher zu untersuchen.
d?P Mphrnl • der.tverl,e9enden Studie wird auf die Vielfalt der Definition «Streik» und
hm?Ä?Ä9,t desfBe9r'ffes «wilder Streik» eingegangen. In diesem Zusammen-
r,?nn i der Verfasser an d.e im deutschen Sprachraum übliche Begriffserklärung,nach der unter einem wilden Streik ein nicht von einer Gewerkschaft geleiteter
A^eh0tdeAgK9et\den y™6" der Gewerkschaft selbständig vorbereiteter und durch:
geführter Arbertskampf (Streik) verstanden wird (Seite 23 bzw. Seite 126). Nach dieserDefinition bildet dar wilde Streik das Gegenstück zum Gewerkschaftsstreik, wöbe sfch
letzterer grundsatzlich durch den gewerkschaftlichen Streikbeschluss vom wildenfl hin" ersche,det- Bri,eht ein Streik ohne gewerkschaftlichen Streikbeschluss aus"

mw»
GS S'C, re9e,massig um einen wilden Streik, der von einer Gewerkschafübernommen und nachträglich in einen Gewerkschaftsstreik umgewandelt werden

AlfP™Ur.8°an°ÄUn wf°/ die Weltere rechtllche Untersuchung dient im zweiten Teildie Frage nach der Verfassungsmässigkeit des wilden Streiks. Dabei kommt der Ver-" lz" den f°gerungen, dass weder im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
?pr?

- m
der Bundesverfassung der Schweiz ein Streikrecht ausdrücklich garan-

oun« n;lTu h kann be,den Verfassungen «eine individualrechtliche Streikberechti-
FflhinJTif £. I Bindung entnommen werden, welche auch Aussenseitern diefZ !*'?¦ sich rechtmassig am Gewerkschaftsstreik zu beteiligen» (Seite 62).
ist Dol H»fntgestellt' dassude,r wi,de Streik nicht grundsätzlich verfassungswidrig
hir?rhn It 5"T n'eht.ebgeleitet werden, dass eine allgemeine Streikfreiheit vor-
nirhf ' T" Stre,kfreiheit im Bereiche des Unverbotenen liegt, unterliegt sie
iedPr,r»H h

a!,gememen Rechtmässigkeitsvoraussetzungen, sondern kann auchjederzeit durch ein einfaches Gesetz oder durch Vertrag eingeschränkt werden. Nach

367



diesen Grundlagen ist letztlich zu beurteilen, ob ein wilder Streik rechtmässig bzw.

rechtswidrig ist. _.
In den folgenden Ausführungen wird auf die Auswirkungen des Streiks aut die Einzei-

arbeitsverträge eingegangen und im Zusammenhang mit dem Kündigungserfordernis
das Problem der Suspensivwirkung näher betrachtet. Auch die deliktsrechthche
Beurteilung des wilden Streiks wird eingehend behandelt. Danach versucht der Verfasser

auf Grund der «Tarifbezogenheit» einerseits und der «Betriebsbezogenheit» eines

wilden Streiks anderseits den Begriff «wilder Streik» gegenüber anderen Kampfmassnahmen

der Arbeitnehmer abzugrenzen. Im abschliessenden dritten Teil werden noch

die Möglichkeiten aufgezählt, wie die Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit den
Gewerkschaften wilde Streiks verhindern bzw. bekämpfen können. Zur Frage, ob wilde Streiks

gesetzlich verboten werden sollen, weist der Verfasser darauf hin, dass Artikel 41 OR

zur Beurteilung der Rechtswidrigkeit eines wilden Streiks und zur Massregelung wild

streikender Arbeitnehmer ausreicht; jedoch sei «die Schaffung einer klaren Rechtslage

durch richterliche Fortentwicklung der allgemeinen Kampfgrenzen im Qepen-
wärtiaen Zeitpunkt der Gefährdung des Arbeitsfriedens wünschenswert» (Seite 125).

Olaf J.Böhme

Korrigenda
Im Artikel von Dr. John Favre «Verkehrspolitik und Sanierung der Eisenbahnen»

(Heft 10/1977) ist auf Seite 275, zweite Zeile, durch das Auslassen eines Wortes ein

sinnstörender Fehler entstanden. Der Satz, der auf Seite 274 unten beginnt, musste

wie folgt lauten: «Je nachdem es für nötig und möglich befunden wird, kann die

Vorzugsbehandlung des öffentlichen Verkehrs entweder in einer Unterstützung oder

einer Erleichterung seiner Auflagen oder aber in einer Ausdehnung der Pflichten des

Privatverkehrs bestehen.»
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